
 

 
1/2 

Ergebnisbericht 

Ergebnisbericht zum Verfahren zum Antrag auf 
Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs 
„Elementarpädagogik“, A0961, der Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften Campus 
Wien, durchgeführt in Wien 

1 Antragsgegenstand 

Die Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung Austria (AQ Austria) führte ein 
Akkreditierungsverfahren zu oben genanntem Antrag gemäß § 23 Hochschul-
Qualitätssicherungsgesetz (HS-QSG), BGBl I Nr. 74/2011 idF BGBl I Nr. 50/2024, iVm § 8 
Fachhochschulgesetz (FHG), BGBl. Nr. 340/1993 idF BGBl I Nr. 50/2024 sowie § 17 
Fachhochschul-Akkreditierungsverordnung 2024 (FH-AkkVO 2024) durch. Gemäß § 21 HS-QSG 
veröffentlicht die AQ Austria folgenden Ergebnisbericht: 
 
 

2 Verfahrensablauf 

Das Akkreditierungsverfahren umfasste folgende Verfahrensschritte:  

Verfahrensschritt Zeitpunkt 

Antrag 

Version vom 
28.05.2025, 
eingelangt am 
28.05.2025 

Mitteilung an Antragstellerin: Positive Antragsprüfung 26.06.2025 
Bestellung der Gutachter*innen und Beschluss über Vorgangsweise des 
Verfahrens 11.06.2025 

Information an Antragstellerin über die Gutachter*innen 12.06.2025 

Virtuelle Vorbereitungsgespräche mit den Gutachter*innen 24.06.2025 
30.06.2025 
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Virtueller Vor-Ort-Besuch 02.07.2025 

Nachreichungen nach dem virtuellen Vor-Ort-Besuch eingelangt am 04.07.2025 
16.07.2025 

Antragskorrektur 

Version vom 
13.08.2025 

eingelangt am 
14.08.2025 

Vorlage des Gutachtens 26.08.2025 

Übermittlung des Gutachtens an Antragstellerin zur Stellungnahme 26.08.2025 

Stellungnahme der Antragstellerin zu dem Gutachten eingelangt am 29.08.2025 

Stellungnahme der Antragstellerin zu dem Gutachten an Gutachter*innen  01.09.2025 

 
 

3 Akkreditierungsentscheidung 

Das Board der AQ Austria hat mit Beschluss vom 17.09.2025 entschieden, dem Antrag der HCW 
auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs „Elementarpädagogik“, Stgkz 0961, 
stattzugeben, da die Akkreditierungsvoraussetzungen gemäß § 23 HS-QSG iVm § 8 Abs. 3 FHG 
iVm § 17 FH-AkkVO 2024 erfüllt sind. 
 
Die Entscheidung wurde am 19.09.2025 von der*vom zuständigen Bundesminister*in 
genehmigt. Der Bescheid wurde mit Datum vom 30.09.2025 zugestellt. 
 

4 Anlage/n 

• Gutachten vom 26.08.2025 
• Stellungnahme vom 29.08.2025 
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Auf Basis der im Antrag dargestellten Grundlagen- und Orientierungsliteratur des Studiengangs 
wurden vier fachliche Kernbereiche definiert: (1) "pädagogische Arbeit mit Kindern", (2) 
"Kooperation mit Eltern und Familien", (3) "Zusammenarbeit in der Institution", (4) 
"Vernetzung im Sozialraum". Diese Kernbereiche bilden die Grundlage für die Entwicklung der 
Lernergebnisse auf Programmebene. Diese Lernergebnisse beeinflussen direkt die 
elementarpädagogische Handlungskompetenz, die Kooperationskompetenz, die Selbst- und 
Fremdreflexionskompetenz sowie die Forschungskompetenz. Die Anpassung der Modul- und 
Lehrveranstaltungsmatrix an die spezifischen Bedürfnisse des österreichischen Berufsfeldes 
gewährleistet eine zielgerichtete Qualifizierung. Diese Struktur findet sich sowohl auf der 
modularen Ebene als auch in den einzelnen Lehrveranstaltungen wider. Die Lernergebnisse auf 
Programmebene werden im Antrag detailliert beschrieben und wie folgt zusammengefasst: "L1. 
Bildung, Erziehung und Betreuung professionell begleiten und gestalten 
(Elementarpädagogische Handlungskompetenz)", "L2. Zusammenarbeit mit 
Bildungspartner*innen kompetent gestalten und entwickeln (Kooperationskompetenz)", "L3. 
Sich selbst und andere differenziert reflektieren (Selbst- und Fremdreflexionskompetenz), "L4. 
Pädagogische Phänomene systematisch untersuchen (Forschungskompetenz)".  

Wie auch in den Gesprächen während des virtuellen Vor-Ort-Besuchs seitens der Hochschule 
erläutert und in den Nachreichungen ausführlich dargestellt, besteht ein expliziter Bezug zu 
Rahmenplänen wie dem bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlan sowie aktuellen 
Forschungsdiskursen. In den Nachreichungen wurden die Bildungsbereiche entsprechend des 
BildungsRahmenPlans ausgewiesen sowie Inklusion und Diversität als Querschnittsmaterie 
verankert. 

Im Akkreditierungsantrag werden die unterschiedlichen Branchen des elementarpädagogischen 
Berufsfelds (Kinderkrippen bzw. Kleinkindgruppen, Kindergarten und Kindergruppen, Hort und 
schulische Nachmittags- und Freizeitbetreuungseinrichtungen) differenziert. Auf Modul- und 
Lehrveranstaltungsebenen spiegelt sich diese Differenzierung nicht mehr. Auch wenn das im 
Antrag beschriebenen Aufgabenspektrum auf alle Branchen übertragen werden kann, 
differenzieren sich aus Sicht der Gutachter*innen Aspekte auf inhaltlicher, didaktischer und 
methodischer Ebene. Als Beispiele seien hier die Pflegesituation in der Kinderkrippe oder die 
Lernhilfe und Lernbetreuung im Hort bzw. in schulischen Nachmittags- und 
Freizeitbetreuungseinrichtungen angeführt. 

Das pädagogisch-didaktische und studienorganisatorische Konzept zielt darauf ab, die 
Anforderungen der beruflichen Praxis mit wissenschaftlich fundierten Ausbildungsinhalten zu 
verbinden und erwachsenengerechtes sowie selbstorganisiertes Lernen zu ermöglichen. Das 
Lehrkonzept integriert zudem digitale Lehr-Lern-Formate und vielfältige methodisch-
didaktische Zugänge, die ein aktives, kompetenzorientiertes Lernen fördern. Die durchgängige 
Verschränkung von Theorie und Praxis ist ein wesentliches Merkmal dieses dualen 
Studiengangs. Die Praxislernphasen werden durch spezifische Reflexionsformate begleitet, die 
eine systematische Verarbeitung der Praxiserfahrungen im Hochschulkontext abzielen. Das 
Studienprogramm ist eingegliedert in die Forschung- und Entwicklungsstrategie der HCW und 
des Department Soziales. Es ist geplant, dass mit Hilfe von externen Expert*innen das 
Studienprogramm laufend reflektiert und weiterentwickelt wird. Genannt werden dazu u.a. die 
Teilnahme bei wissenschaftlichen Tagungen wie bei der Deutschen Gesellschaft für 
Erziehungswissenschaft (DGfE) oder der Österreichischen Gesellschaft für Forschung und 
Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB). 

Aus Sicht der Gutachter*innen spiegeln das Curriculum sowie die Modulstruktur die Vielfältigkeit 
wider, die es gegenwärtig braucht, um im Berufsfeld als Elementarpädagog*in professionell 
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tätig zu sein. Der Inhalt und Aufbau der Module bzw. der Lehrveranstaltungen und die 
Lernergebnisse sind aus Sicht der Gutachter*innen schlüssig miteinander verwoben. Die Module 
bzw. die Lehrveranstaltungen zeigen eine durchdachte Abfolge auf und entsprechen dem 
angestrebten Qualifikationsniveau 6 des Nationalen Qualifikationsrahmen. Die ausgeführten 
Lehr- und Lernmethoden wie z. B. Einzel- und Gruppenarbeiten, Übungen, 
Plenumsdiskussionen, schriftliche und mündliche Reflexionen fördern die Beteiligung der 
Studierenden am Lernprozess. Eine durchgängige Verschränkung von Theorie und Praxis 
manifestiert sich u.a. in der über das gesamte Studium hinweg stattfindenden 
Lehrveranstaltung "Lernprozessreflexion". 

Der Grad der Leistungserbringung von Seiten der Studiereden muss im Sinne einer 
Notengebung bzw. Leistungsfeststellung durch die Lehrenden für jede Lehrveranstaltung 
erfolgen. Die in den Modulbeschreibungen angegebenen Leistungsfeststellungen ermöglichen - 
nach Einschätzung der Gutachter*innen - die Überprüfung der angestrebten Lernergebnisse. 
Neben Vorlesungen kommen integrierte Lehrveranstaltungen, Übungen sowie Seminare zum 
Einsatz, die im Gegensatz zu Abschlussprüfungen mündliche und schriftliche vielfältige E-
Learning gestützte Selbstlernphasen ermöglichen. Es gibt Lehrveranstaltungen mit nicht-
immanentem Prüfungscharakter, bei denen eine summative Überprüfungsform eingesetzt wird, 
wie eine mündliche oder schriftliche Abschlussprüfung. Weiters werden Lehrveranstaltungen 
mit immanenten Prüfungscharakter angeboten, bei denen die Überprüfung der Leistung über 
einen längeren Zeitraum durch die Abgabe von Teilleistungen erfolgt. Diese Prüfungsformate 
entsprechen hochschuldidaktischen und universitären Standards und unterstützen sinnvoll das 
Erreichen der intendierten Lernergebnisse. 

Die Regelstudiendauer wird mit 6 Semestern festgelegt und umfasst 85,50 
Pflichtsemesterstunden. Der Studiengang wird dual berufsbegleitend angeboten. Aufgrund der 
dualen Organisationsform sieht dieser Studiengang kein Berufspraktikum im engeren Sinn vor, 
sondern sogenannte Praxislernphasen. Im Studienprogramm sind Lernergebnisse definiert, die 
Studierende am Praxisort mit Unterstützung des dortigen Lehrpersonals erreichen und 
dokumentieren. Theorie- und Praxisphasen sind inhaltlich aufeinander abgestimmt: die Ziele 
und Inhalte der Praxisphasen sind konkret ausformuliert und curricular verankert. 
Transferleistungen, die gemeinsam mit den Kooperationspartner definiert werden und im 
Antrag als "praxisbezogene Aufgabenstellungen" beschrieben sind, sollen gezielt zur 
Verbindung von theoretischem und handlungspraktischem Wissen beitragen. Das Studium 
kombiniert so berufspraktische Phasen mit Präsenz- und Distanzlehre an der Fachhochschule. 
Formal haben die Studierenden eine Anstellung bei einem Kooperationsunternehmen. Die 
Studierenden erhalten einen Lohn und haben Anspruch auf Urlaub. Die Praxisphasen umfassen 
insgesamt 30 ECTS-AP, pro Semester 5 ECTS-AP. Zudem sind pro Semester 
Lehrveranstaltungen zur Reflexion der Praxis im Ausmaß von weiteren 5 ECTS-AP zu 
absolvieren. Die Praxisphasen werden durch qualifizierte Praxislehrende unterstützt. Aus Sicht 
der Gutachter*innen sieht das Konzept eine gute Verknüpfung der beiden Lernorte vor.  

Im Zuge der Nachreichung wurde eine überarbeitete Regelung zur Anrechnung der Praxiszeit 
im dualen Studium vorgelegt. Für den Lernort Praxisorganisation werden pro Semester 5 ECTS 
veranschlagt, was einem Workload von 125 Stunden entspricht. Zur Erreichung dieses 
Workloads müssen die Studierenden mindestens 125 Stunden pro Semester (entspricht 
mindestens 6 Stunden pro Woche) am Lernort Praxisorganisation verbringen. Gleichzeitig sollte 
eine Obergrenze von 25 Stunden pro Woche im Dienstvertrag mit der Praxisorganisation nicht 
überschritten werden, um eine Überlastung der Studierenden zu vermeiden und die Erreichung 
der Lernergebnisse nicht zu gefährden.  
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Studiengängen einheitlich verrechnet wird und dass in der Kalkulation keine gesonderten 
Faktoren angenommen wurden, die von anderen Studiengängen abweichen. 

Der Punkt der Sachkosten ist in der im Antrag befindlichen Finanzierungskalkulation über die 
Jahre gleichbleibend- mit Ausnahme zusätzlicher Sponsionskosten ab dem dritten Jahr sowie 
der in allen Bereichen vorgenommenen Valorisierung. Dies wurde im Gespräch mit der 
Studiengangsleitung und der Geschäftsführung damit begründet, dass kein zusätzlicher Aufbau 
von Sachressourcen - beispielsweise im Bereich Literatur, Büroausstattung oder Lehrmittel – 
notwendig sei, da aus dem auslaufenden Vorstudiengang "Sozialmanagement in der 
Elementarpädagogik" bereits die notwendige Ausstattung für diesen Studienbereich vorhanden 
ist. Auch im Gespräch mit den Studierenden konnte von den Gutachter*innen kein notwendiger 
gesonderter Investitionsbedarf im Bereich der Verwaltung, IT oder Lehrmittel für den Start des 
neuen Studiums ausgemacht werden. 

Im laufenden Gespräch im Rahmen des virtuellen Vor-Ort-Besuchs und der Fragen rund um die 
Finanzierung wurde von Studiengangsleitung und Geschäftsführung von zusätzlichen 
Gesprächen mit dem Bildungsministerium berichtet, welche einen möglichen zusätzlichen 
Ausbau des Studiengangs betreffen und in den ursprünglichen Antragsunterlagen noch nicht 
berücksichtigt wurden. Dies wurde damit begründet, dass diese Gespräche noch nicht in finalen 
Vertragsunterlagen geendet haben, aber es bereits Vertragsentwürfe dazu gäbe. 

Konkret wurde im Gespräch dargelegt, dass die Möglichkeit einer Verdoppelung der 
Studienkohorte finanziell in diesem Rahmen als Option besprochen wurde. Dahingehende 
Rückfragen ergaben, dass im Falle einer Finanzierung zusätzlicher Studienplätze durch den 
Bund auch diese Ausweitung von der HCW getragen werden kann. Die entsprechenden Mittel 
aus Studienplatzfinanzierung und Studienbeiträgen wären als zusätzliche Einnahmen 
ausreichend. Auf der Ausgabenseite würde sich durch entsprechend höhere Raum-, Personal- 
und Sachkosten eine grundsätzlich ähnliche Finanzierungsstruktur ergeben. In der 
Nachreichung erfolgte in diesem Zusammenhang eine ausführliche Darlegung der alternativen 
Planung, welche im Falle einer Finanzierungszusage im Rahmen der Ausbildungsoffensive 
Elementarpädagogik zusätzlich zu den beantragten und finanzierten 30 Studierenden pro Jahr 
eine Zusatzkohorte von 50 Plätzen für das Jahr 2025/26 vorsieht. Daraus resultieren 80 Plätze 
im ersten Jahr sowie jeweils 30 Studienanfänger*innen in jedem weiteren Jahr. 

In diesem Fall ergäbe sich ein stark reduzierter Fehlbetrag von  im betrachteten fünf-
Jahres-Zeitraum, welcher vor allem durch die Zusatzkohorte im ersten Jahr stark reduziert 
würde. Für diese neue Berechnung wurden alle Kostenbereiche detailliert und nachvollziehbar 
aufgeschlüsselt, höhere Folgekosten bei Personal und Räumen wurden in der Nachreichung 
ebenfalls transparent dargestellt. Im Falle einer größeren Studienkohorte ergäbe sich langfristig 
aus der Finanzstruktur eine positive Entwicklung der Gesamtfinanzierung. 

Basierend auf den eingesehenen Unterlagen, dem virtuellen Gespräch vor Ort sowie der 
Bestandsaufnahme und Auflistung der Raum- und Ausstattungsgegebenheiten konnten sich die 
Gutachter*innen ein umfangreiches Bild machen.  

Durch die Vorlage der Finanzplanung für eine Gesamtkohorte von 30 Studierenden sowie der 
nachgereichten alternativen Finanzierungsplanung mit einer größeren Kohorte im ersten Jahr 
konnte die Finanzierung beider Modelle im Detail nachvollzogen werden. Aus Sicht der 
Gutachter*innen ergibt sich aus dem Gesamtbild, dass auch im Falle eines größeren Starts mit 
einer Kohorte von 80 Studierenden im ersten Jahr die zu prüfenden Kriterien erfüllt sind. 
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4  Zusammenfassung, Abschließende Bewertung und 
Freigabe 

(I) Entwicklung und Qualitätssicherung des Studiengangs 

Die HCW hat ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem entwickelt und implementiert. Die 
Feedback- und Entwicklungsschleifen des Studiengangs beinhalten das Entwicklungsteam und 
die Einbindung der Studierenden auf institutioneller Ebene sowie innerhalb der 
Lehrveranstaltungsevaluierungen. Die Kriterien zur Einhaltung der Regeln guter 
wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher sowie künstlerischer Integrität werden in 
Leitfäden festgelegt, spiegeln sich in der aktiven forschungsorientierten Ausrichtung der 
Lehrenden und Studierenden wider und werden durch eine Ethikkommission vorgegeben und 
überprüft. 

(II) Studiengang und Studiengangsmanagement 

Die Entwicklung des Studiengangs Elementarpädagogik ist in die Entwicklungsstrategie der 
HCW eingebettet und basiert auf einer plausiblen Bedarfsdarlegung, welche durch eine 
beauftragte Bedarfs- und Akzeptanzanalyse untermauert wird. Der Studiengang deckt einen 
nachgefragten Qualifizierungsbereich im Berufsfeld der Elementarpädagogik ab. Der 
Studiengang sieht vier Kernbereiche vor: 1. "pädagogische Arbeit mit Kindern", 2. "Kooperation 
mit Eltern und Familien", 3. "Zusammenarbeit in der Institution", 4. "Vernetzung im 
Sozialraum". Die geforderten Lernergebnisse des Studienplans decken diese Bereiche ab und 
sind auch in den geforderten Kompetenzbereichen und Kompetenzniveaus abgebildet. 

Die Durchführung als Duales Studium wird mit Kooperationseinrichtungen aus dem 
Praxisbereich der Elementarpädagogik gemeinsam gestaltet. Voraussetzung für die Aufnahme 
in das Studium ist eine Anstellung bzw. die Bereitschaft zu einer Anstellung bei einer 
Kooperationseinrichtung im Ausmaß von 100 Stunden pro Semester (zur Erfüllung des 
Studienplans). Der Workload entspricht dabei den Anforderungen der Bologna-Erklärung. Auch 
für die Durchführung als Duales Studium sind damit die Anforderungen, die Organisation und 
der Ablauf nachvollziehbar und klar gestaltet. Die Studiengangsbezeichnung spiegelt das 
Berufsbild gut wider. Mit dem Abschluss wird der akademische Grad "Bachelor of Arts in Social 
Sciences, (kurz: „BA" oder „B.A.“) verliehen. Die Anerkennungsmöglichkeit von bestehender 
Berufspraxis oder Vorkenntnissen besteht. 

(III) Angewandte Forschung und Entwicklung 

Die Ziele und Perspektiven der angewandten Forschung und Entwicklung für den Studiengang 
sind stimmig und passen zu den strategischen Zielen der HCW. Institutionell gibt es 
Forschungsunterstützung durch die Stabsstelle Forschungsservice. 

Die Forschungsausrichtung des Studiengangs lässt sich dabei auch an den durchgeführten 
Forschungsprojekten und inhaltlichen Schwerpunkten des auslaufenden Studiengangs 
„Sozialmanagement in der Elementarpädagogik“ nachvollziehen. 

(IV) Personal 

Die Personalplanung zur Umsetzung des Studiengangs ist umfangreich dargelegt worden und 
umfasst sowohl wissenschaftlich qualifizierte als auch praxisorientierte Fachpersönlichkeiten. 
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Das Spektrum des vorgesehenen Lehr- und Forschungspersonals ist hinsichtlich der fachlichen 
Qualifikationen gut ausgewiesen. Auch für die Lernorte in der Praxisorganisation sind 
koordinierende Lehrpersonen vorgesehen, welche die Studierenden durchgängig begleiten. 
Diese Funktion ist Bestandteil des dualen Lehrkonzepts und wird in den Kooperationsverträgen 
mit Mindestqualifikationen hinterlegt. Für die designierte Gesamtleitung und die geplanten 
Modulleitungen sind qualifizierte Lehr- und Forschungspersonen benannt. 

Bei der Zusammensetzung des Entwicklungsteams wurde auf eine ausgewogene Streuung und 
Diversität hinsichtlich der wissenschaftlichen, fachdidaktischen und berufsbezogenen 
Hintergründe der Beteiligten geachtet. 

(V) Finanzierung 

Die Finanzierung des Studiengangs erfolgt durch eine dauerhafte Umschichtung von 
bestehenden bundesfinanzierten Studienplätzen des auslaufenden Bachelorstudiengangs 
„Sozialmanagement in der Elementarpädagogik“ in den neuen dualen Studiengang 
„Elementarpädagogik“. Die geplanten Erträge und Kosten pro Studienplatz wurden genau 
dargelegt, sowie auch im Falle unterschiedlicher Finanzierungshöhen genau aufgeschlüsselt. 
Das Finanzierungskonzept sieht einen alternativen Finanzplan mit erhöhten Studierendenzahlen 
vor, die auf einer möglichen zusätzlichen Finanzierung durch das Bildungsministerium beruht. 
Beide Modelle wurden nachvollziehbar dargelegt und erscheinen aus Sicht der Gutachter*innen 
finanziell tragfähig. Eine Finanzierungszusage seitens der Geschäftsführung für den Fall eines 
Auslaufens des Studiengangs liegt vor. 

(VI) Infrastruktur 

Die HCW verfügt über moderne Räumlichkeiten, welche den didaktischen und inhaltlichen 
Anforderungen des Studiengangs sowohl im beantragten Umfang als auch im Falle einer 
dargelegten Kohortenvergrößerung entsprechen. Neben den eigentlichen Räumlichkeiten kann 
der Studiengang auch auf eine umfangreiche Gesamtinfrastruktur der Hochschule 
zurückgreifen. 

(VII) Kooperationen 

Der Studiengang plant vielfältige Kooperationen. Dabei kann auf ein bestehendes 
Kooperationsnetzwerk zurückgegriffen werden. Institutionell verankerte Einrichtungen 
unterstützen diese Kooperationen, wodurch Lehrenden- und Studierendenmobilität innerhalb 
des Studiengangs realisiert werden kann. Die Fortentwicklung dieses Netzwerks, insbesondere 
in den Bereichen Anerkennungen und Curricularkompatibilität, soll auch künftig weiter 
ausgebaut werden. 

Abschließende Bewertung 

Die Gutachter*innen empfehlen dem Board der AQ Austria eine Akkreditierung des FH-
Bachelorstudiengangs „Elementarpädagogik“ der Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
Campus Wien, durchgeführt in Wien. 
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5 Eingesehene Dokumente 
• Antrag auf Akkreditierung des FH-Bachelorstudiengangs Elementarpädagogik, vom 

28.05.2025  

• Nachreichung nach dem virtuellen Vor-Ort-Besuch vom 04.07.2025 

• Nachreichung nach dem virtuellen Vor-Ort-Besuch vom 16.07.2025 

• Antragskorrektur vom 13.08.2025 
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